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Unterhaltungsnachmittag 
in der elsässischen Partnergemeinde 
Wittisheim fi ndet großen Zuspruch
Mehr als 60 Einwohnerinnen und Einwohner aus Rheinhausen 
machten sich in in der vergangenen Woche auf den Weg in die 
elsässische Gemeinde Wittisheim, mit der Rheinhausen seit 
über 60 Jahren eine Freundschaft verbindet und seit 16 Jahren 
eine offi  zielle Gemeindepartnerschaft.

Der Altenwerks-Verein (Club de l’Amitié) Wittisheim orga-
nisierte in der Festhalle Wittisheim einen bunten Unter-
haltungsnachmittag, wozu auch die Alternwerks-Vereine 
der Nachbargemeinden und die Rheinhausener Senioren 
eingeladen waren.

Die Resonanz war überwältigend, insgesamt waren 330 
Personen dabei. Die Niederhausener Sändlemusikanten 
unterhielten die Gäste bestens mit deutschen und elsäs-
sischen Volksliedern sowie Tanzmusik, so dass die Tanz-
fläche immer voll war. Dazwischen erzählte Justin Fahrner 
einige elsässische Witze und das gemeinsame Lachen kam 
dabei nicht zu kurz. Alle Teilnehmer waren begeistert und 
der Nachmittag war leider viel zu schnell vorbei. Daher 
laufen schon die Planungen, nächstes Jahr wieder so ein 
Treffen zu organisieren.

Ein herzliches Dankeschön an die Sändlemusikanten, die 
Organisatoren und an alle Teilnehmenden für diese gelebte 
deutsch-französische Partnerschaft.

Veranstaltungen  
Fr 25.04.2025 SC Niederhausen, Frühlingsfest der Tänze, Bürgerhaus
Do  01.05.2025 RSV, Start in die Radsaison, Vereinsheim
Do  01.05.2025 Angelverein Oberhausen, Fischessen, Vereinsheim
Sa  03.05.2025 MV Oberhausen, Jahreskonzert, Bürgerhaus 

Kaff eehaus Café de la Vida, Im Bürgerzentrum 1
Das Café de la Vida hat am Ostersonntag, 20. April, 
geschlossen.
Hofl aden der Hüsemer Genusswerkstatt, 
Tannenbergerweg 1a
freitags 14:00 - 18:00 Uhr, samstags 09:00 - 13:00 Uhr

Nächste Papiersammlung   
SC Niederhausen, 03.05.2025

Hüsemer Genusswerkstatt
Entdecken Sie schöne Hüsemer 

Deko- und Geschenkideen.
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Gemeinde Rheinhausen
www.rheinhausen.de - www.meinrheinhausen.de- www.cafedelavida.de
Bürgermeisteramt – Zentrale 9107 – 0
Bürgermeisteramt – Fax    9107 – 99
Bürgerbüro / Ordnungsamt/ Tourismusbüro   9107 – 20
gemeinde@rheinhausen.de

Bürgermeister  9107 – 11
Büroleiterin des Bürgermeisters (Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle)  9107 – 12
Amt für Bürgerdienste (Bauamt, Friedhofsamt, Personalamt, Kindergarten)    9107 – 14
Stellvertretung Amt für Rechnungswesen und Vermögensverwaltung 9107 – 15 
Leitung Amt für Rechnungswesen 9107 – 17

Gemeindekasse     
Vollstreckung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr  9107 - 16
Ab-/ Wasser, Grundsteuer, Hundesteuer, SEPA Mandate, 9107 - 18
KITA Veranlagung, Zahlungsverkehr  

Bauhof
Notfallnummer Bauhof  9107 – 77
Bauhof  9107 – 30
Wassermeister  9107 – 31
Klärwerk  9107 – 32
Rheinmatthalle  8238

Kindergärten / Schule / Soziales / Pfl ege
Kindertagesstätte St. Josef  im Generationenhaus  9107 – 40
Katholischer  Kindergarten  St. Johannes Bosco  5108
Kindergarten St. Dominikus 9376428 
Grundschule Rheinhausen 9107 – 50
Grundschule St. Dominikus 9376428

Ehrenamtsbörse 9107 – 41
Café de la Vida GmbH 9107 – 42
Pfl ege St. Josef im Generationenhaus 809 – 300

Apotheken-Notfalldienst
Dienstwechsel jeweils 8.30  Uhr

Samstag, den 19.04.2025
St. Blasius-Apotheke Wyhl
07642 - 71 83

Sonntag, den 20.04.2025
Stadt-Apotheke Herbolzheim
07643 - 3 36

Montag, den 21.04.2025
Rathaus-Apotheke Kenzingen
07644 - 3 04

Dienstag, den 22.04.2025
easyApotheke Emmendingen
07641 - 95 42 80

Mittwoch, den 23.04.2025
Aesculap-Apotheke Köndringen
07641 - 5 43 00

Donnerstag, den 24.04.2025
Aesculap-Apotheke Köndringen
07641 - 5 43 00

Freitag, den 25.04.2025
Stadt-Apotheke Herbolzheim
07643 - 3 36

an Werktagen (Mo.-Fr.) rufen Sie bitte 
Ihren Hausarzt an


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Wichtige Rufnummern/ Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Allgemeinärztlicher Dienst:  116 117 
an Wochenenden und Feiertagen von 
Sa. 8.00 Uhr bis Mo. 8.00 Uhr. 
An Werktagen (Mo-Fr) rufen Sie bitte Ihren Hausarzt an. 
Das Notruf-Fax der Leitstelle Emmendingen ist 
direkt mit dem Notruf 112 gekoppelt. (Für gehörlose 
Menschen, Stumme oder Menschen mit Sprachschä-
digungen).  

Für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen: Notruf-Fax an die 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle:  07641/46 01 - 77

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen, Gartenstraße 44

Kinderärztlicher Notfalldienst: 116 117
Kinder-Notfallpraxis,Sautierstraße 1, 79104 Freiburg 
am St. Josefskrankenhaus:  0761 / 80 99 80 99

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117
Augen-Notfallpraxis im Universitätsklinikum Freiburg, 
Kilianstraße 5 in 79106 Freiburg

Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/120 120 00
An Wochenenden und Feiertagen 

Krankentransport 19 22 2

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Falls der Tierarzt nicht ereichbar ist: 
Samstag, 19.04.2025 / Sonntag, 20.04.2025
Simone Leenen, Tel: 07641-9542097

Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 0 76 44/ 92 91-0

Strom Netze BW  0800/ 3629477
Störungsmeldestelle

24-Stunden Rohrreinigungs-Notdienst 07824 66420-0
Gebr. Förster GmbH 07824 2036

Erdgas badenova  0800/ 2767767
Störungsmeldestelle 24-Std. Service

Tierkörperbeseitigung 0 77 74/ 93 39-0

Vergiftungs-Informationszentrale  0 761 19240

Forstrevier Rheinhausen
Alex Schulz Mobil: 0 17 5/ 22 33 113
 Büro: 07822/ 300160

Technisches Hilfswerk (THW) 0 76 41/ 21 81

Telefonseelsorge 0 80 0/ 111 0 111

Hospiz Hecklingen e.v., Kenzingen
Hauptstraße 46 07644 / 930198
Persönliche Sprechzeiten:
- Mittwochs von 9:00 – 11:00 Uhr
- Zusätzlich am ersten Mittwoch von 16:30 – 18:30 Uhr
- Trauergruppe am letzten Mittwoch im Monat um 18:00 Uhr
Weitere Informationen: www.Hospiz-Hecklingen.de

Ökologische Station Taubergießen, 
Geschäftsführerin Dr. Bettina Saier
Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Umwelt
Zollwohnhaus, Rheinstraße 40, 77966 Kappel-Grafen-
hausen / Rhinau, gemeindefreies Gebiet
Tel  +49 7822 7895422 (Montags auch 0761 208-4149)
Fax +49 7822 7670867

Remondis    0761 515090

Pfl egestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Mo,Di,Do,Fr         08:30-12:00 Uhr
Do                          14:00-18:00 Uhr
 Tel.: 07641-451-3091, -3095, -3025 oder
 pfl egestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de

Außensprechzeiten:
Endingen Bürgerhaus     Di   10:00-15:00 Uhr
Herbolzheim Rathaus Bürgersaal   Do  14:00-17:00 Uhr
(jeden 1. Donnerstag im Monat geschlossen)
Generationenbüro       Mo 12:00-16:00 Uhr

Beratung für gesetzlich versicherte Pfl egebedürftige, 
Angehörige aller Altersgruppen rund um das Thema
Pfl egebedürftigkeit, Pfl ege, Betreuungs- o. Entlastungs-
möglichkeiten

Öff nungszeiten Recyclinghof Herbolzheim
Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr

Öff nungszeiten Grünschnittplatz Herbolzheim
von April-Mitte Oktober 
zusätzlich jeden Mittwoch  von 15.00-19.00 Uhr 
Abfallberatung  0 76 41/ 45 1-97 00

BRH-Rettungshundestaff el Oberrhein
 07621/19222

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus 
Herbolzheim 0 76 43/9336980

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
Frau Bergis + Frau Heiß  07641/93341-214
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de

Fachstelle Sucht
Beratung, Behandlung, Prävention, 
Hebelstr. 27, Emmendingen 07641/9335890
Erstgespräche individuell nach Terminvereinbarung
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Amtliche Bekanntmachungen
Jagdgenossenschaft Niederhausen 
Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Niederhausen 
findet am

Freitag, dem 2. Mai 2025 um 19.00 Uhr

im Bürgerhaus Rheinhausen, Besprechungszimmer Raum Wisla 
(OG), Hauptstraße 95, statt.

Hierzu sind alle Jagdgenossen sehr herzlich eingeladen. Jagdgenos-
se ist, wer im Jagdbezirk Niederhausen Grundstücke besitzt, andere 
haben keinen Zutritt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Rechners
4. Entlastung des Vorstandes und des Rechners
5. Haushaltsplan 01.04.2025 bis 31.03.2026
6. Wünsche und Anträge

Der Vorstand

 

Bekanntmachung über die Durchführung des  
Volksbegehrens „XXL-Landtag verhindern!“  

über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – 
Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise 

und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ 

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag ver-
hindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgeset-
zes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und 
Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durchgeführt, weil es von 
mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern zu-
lässigerweise beantragt wurde. Der Gesetzentwurf, der Gegenstand 
des Volksbegehrens ist, wurde von den Initiatoren des Volksbegeh-
rens erstellt.
 
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien 
oder amtlichen Sammlung erfolgen.
 
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 2025 

beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. November 2025, 
in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Be-
auftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung 
des Volksbegehrens einzutragen.

 
Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtigte 
auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vornamen, das 
Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie den Tag der 
Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich und handschrift-
lich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, 
dass vor der Unterzeichnung des Eintragungsblattes die Möglichkeit 
bestand, den Entwurf der Gesetzesvorlage und deren Begründung 
einzusehen.
 
Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig er-
kennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, 
oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder das 
Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Eintragungs-
blatt ist für die Bescheinigung des Eintragungsrechts spätestens bis 
Dienstag, dem 4. November 2025 der Gemeinde einzureichen, in der 
die unterzeichnende Person ihre Wohnung hat (bei mehreren die 
Hauptwohnung) oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht.

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 
5. Mai 2025 und endet am Montag, dem 4. August 2025.

Die Eintragungsliste für die Gemeinde Rheinhausen wird in der Zeit 
vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025.
im Foyer des Rathauses, Hauptstraße 95, 79365 Rheinhausen
zu folgenden Öffnungszeiten

Mo 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr
Di 8:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr
Mi geschlossen
Do 8:00-12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr
Fr 8:00-12:00 Uhr
Sa 1. Samstag im Monat 10:00-12:00 Uhr 

für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. Der Zugang 
ist rollstuhlgeeignet möglich.

Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr 
Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie ihre Woh-
nung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. Eintra-
gungsberechtigte ohne Wohnung können sich in der Gemeinde ein-
tragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. Eine Eintragung in die 
bei der Gemeinde ausgelegte Eintragungsliste kann erst erfolgen, 
wenn die Gemeinde aufgrund der dort vorhandenen melderechtli-
chen Angaben feststellt, dass die Person eintragungsberechtigt ist. 
Eintragungswillige, die den Gemeindebediensteten nicht bekannt 
sind, haben sich auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige 
sollten daher zur Eintragung ihren Personalausweis oder Reisepass 
mitbringen.

3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies 
sind alle Personen, die am Tag der Eintragung
• mindestens 16 Jahre alt sind,
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
• seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Rich-
terspruchs verloren haben.

 
4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 

einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

 
5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs-

liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklä-
ren. Dies ersetzt die Unterschrift.

 
6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-

wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten der 
Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der Ein-
tragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei der 
Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf 
seine Zustimmung zu erteilen:
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Gesetzentwurf zum Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – 

Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise 
und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden 

A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Landtags-
größe ein, um die Kosten des Landesparlaments für die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die Anzahl 
der Wahlkreise und damit gleichzeitig die Anzahl der Direktmandate 
erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit reduziert, dass eine 
Partei Überhangmandate erringt, die dann zu Ausgleichsmandaten 
für die anderen Parteien führen, denen der Einzug in den Landtag 
gelingt. Damit wird eine Aufblähung des Landtags in hohem Maße 
unwahrscheinlich und der Landtag verbleibt mit allenfalls geringfü-
gigen Abweichungen bei seiner Sollgröße von 120 Abgeordneten.
 
B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Württem-
berg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen Wahlkrei-
se für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl zum Landtag 
von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 70 Direktmanda-
te werden so nur noch 38 Direktmandate vergeben, 82 Mandate 
werden über die von den Parteien zu bestimmenden Landeslisten 
nach der Maßgabe des Zweitstimmenergebnisses verteilt. Das führt 
im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer erheblichen Reduzierung 
des Risikos, dass eine Partei wesentlich mehr Direktmandate errin-
gen kann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustünden und 
somit diese Überhangmandate bei allen weiteren Parteien, denen 
der Einzug in den Landtag von Baden-Württemberg gelingt, mit 
Ausgleichsmandaten ausgeglichen werden müssen, um den Wäh-
lerwillen nach dem Zweitstimmenergebnis in der Sitzverteilung im 
Landtag von Baden-Württemberg adäquat zu repräsentieren.
 
C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.
 
D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf 
eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziellen Ein-
sparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das Wahlverhal-
ten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben den Kosten für die 
administrative Umsetzung der Gesetzesänderung entstehen keine 
weiteren über das Maß des Jetzt-Zustands hinausgehenden Kosten.
 
E . Kosten für Private
Keine.
 
Der Landtag wolle beschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen.
 

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
3. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag
von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet

1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedel-
fingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, 
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stutt-
gart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, 
Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürk-
heim, Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürk-
heim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblin-
gen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gär-
tringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, 
Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, 
Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, 
Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindel-
fingen, Weil der Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Balt-
mannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslin-
gen am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichten-
wald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, 
Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wend-
lingen am Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 
Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, 
Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, 
Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, 
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neck-
artailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, 
Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihin-
gen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unteren-
singen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen

7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, 
Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, 
Leutenbach, Plüderhausen, Remshalden, Ru-
dersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, 
Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnen-
den, Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdin-
gen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Mün-
chingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, 
Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, 
Remseck am Neckar, Schwieberdingen, 
Sersheim, Vaihingen an der Enz

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Bracken-
heim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, 
Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwes-
theim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, 
Untergruppenbach, Zaberfeld
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen 
am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bis-
singen, Bönnigheim, Erdmannhausen, 
Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, 
Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, 
Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, 
Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, 
Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, 
Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim
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10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rap-
penau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, 
Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Gun-
delsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, 
Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, 
Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Massenbach-
hausen, Möckmühl, Neckarsulm, Neude-
nau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, 
Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwaigern, 
Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, 
Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch 
Hall – 
Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang –
Schwäbisch
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, 
Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, 
Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlin-
gen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, 
Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, 
Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Sprait-
bach, Täferrot, Waldstetten
Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, 
Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, 
Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murr-
hardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach 
an der Murr, Weissach im Tal

13 Aalen – 
Heidenheim

Landkreis Heidenheim
Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, 
Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), 
Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim 
am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, 
Oberkochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, 
Stödtlen, Tannhausen, Unterschneidheim, 
Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-
Stadt

Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-
Land

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, 
Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, 
Gondelsheim, Graben-Neudorf, Karlsbad, 
Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochs-
tetten, Malsch, Marxzell, Oberderdingen, 
Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld, 
Waldbronn, Walzbachtal, Weingarten 
(Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neck-
arhausen, Eppelheim, Heddesheim, 
Hemsbach, Hirschberg an der Bergstraße, 
Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schries-
heim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim

19 Odenwald – 
Tauber

Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, 
Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschel-
bronn, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuz-
steinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, 
Lobbach, Malsch, Mauer, Meckesheim, 
Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckar-
gemünd, Neidenstein, Nußloch, Rauenberg, 
Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, 
Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spech-
bach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, 
Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen

21 Bruchsal – 
Schwetzingen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, 
Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, 
Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, 
Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hocken-
heim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, 
Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, 
Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, 
Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, 
Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merz-
hausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, 
Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach – 
Müllheim

Landkreis Lörrach
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Ba-
denweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggin-
gen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heiters-
heim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, 
Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, 
Sulzburg

26 Emmendin-
gen – Lahr

Landkreis Emmendingen
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, 
Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstet-
ten, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, 
Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, 
Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, 
Schwanau, Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad 
Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Bibe-
rach, Durbach, Gengenbach, Hohberg, 
Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, 
Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, 
Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, 
Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarzwald, 
Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, 
Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am 
Harmersbach

28 Rottweil – 
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarz-
wald-
Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), 
Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach
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30 Konstanz Landkreis Konstanz

31 Waldshut Landkreis Waldshut
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, 
Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg 
(Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, 
Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, 
Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, 
St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, 
Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen

33 Tübingen Landkreis Tübingen
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, 
Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, 
Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad 
Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, 
Illmensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amt-
zell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, 
Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bod-
negg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Mus-
bach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, 
Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, 
Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, 
Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Ried-
hausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, 
Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb –
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, 
Bingen, Gammertingen, Herbertingen, 
Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, Krau-
chenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, 
Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwen-
ningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf, 
Stetten am kalten Markt, Veringenstadt
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, 
Dautmergen, Dormettingen, Dotternhau-
sen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am 
Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, 
Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straß-
berg, Weilen unter den Rinnen, Winterlin-
gen, Zimmern unter der Burg

 
Artikel 2

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
 
Begründung: 
1. Allgemeiner Teil 
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor für die 
Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie fungiert 
daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der auszuglei-
chenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzugekommenen Fak-

tor des Stimmensplittings durch die Einführung der Zweitstimme 
bei der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 zu einer erheblichen 
Aufblähung des Parlaments führen. Eine Reduktion der Anzahl der 
Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
minimiert diese Gefahr in erheblichem Maße und stellt gleichzeitig 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch die unveränderte und 
bewährte Bewahrung der Sollgröße von 120 Abgeordneten sicher. 
Die Reduktion des Risikos einer Aufblähung gewährleistet damit, die 
entstehenden Kosten für die öffentlichen Haushalte in einem Rah-
men zu halten, der nicht unkalkulierbar durch das Wahlverhalten 
der Bevölkerung nach oben getrieben werden kann. Zudem würde 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter einer zu hohen Anzahl an 
Abgeordneten vielfältig leiden, beispielhaft sei der hohe Aufwand 
für zusätzlich benötigte oder umzustrukturierende Räumlichkeiten 
– etwa des Plenarsaals – sowie die Erstausstattung zusätzlicher Man-
datsträger mit den für die Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmit-
teln erwähnt. Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und damit 
der erringbaren Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolgten 
Umstellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen Fak-
tor des Stimmensplittings als potenziellem Treiber der Parlaments-
größe entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte und stellt die 
Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher.
Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch 
den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abgeordneten, 
kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen.
 
2. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes
Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann positiv mit 
der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele Direktman-
date erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergebnis erreicht, das 
zu weniger Mandaten führen würde als die Anzahl der gewonnenen 
Direktmandate. Die Differenz zwischen der dem Zweitstimmenergeb-
nis entsprechenden Anzahl an errungenen Mandaten und der über 
diese Zahl hinausgehenden, direkt von dieser Partei gewonnenen 
Mandate nennt man Überhangmandate. Diese müssen mit soge-
nannten Ausgleichsmandaten so lange bei den anderen Parteien, die 
den Einzug in den Landtag geschafft haben, aufgefüllt werden, bis 
die Mandatsverteilung dem Zweitstimmenergebnis entspricht. Wird 
die Anzahl an Direktmandaten verringert, führt das automatisch auch 
zu einer Verringerung des Risikos einer Vergrößerung des Parlaments. 
Dies ist das Ziel des Gesetzentwurfs.
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem 
Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg durchgeführt 
wurde – die Bundestagswahl am 26. September 2021 – und errech-
net die Größe des Landtags anhand des Wahlverhaltens der Bevöl-
kerung bei dieser Wahl und der Direktmandatsanzahl 70, ergibt sich 
daraus eine Parlamentsgröße von ca. 214 Abgeordneten bei einer 
Sollgröße des Landtags von 120. Legt man die Direktmandatsanzahl 
38 zugrunde, ergibt sich aus dem Wahlverhalten der Bevölkerung 
am 26. September 2021 eine Parlamentsgröße von ca. 120, was der 
Sollgröße entspricht. Die Änderung der Anzahl der Direktmanda-
te auf 38 wird dadurch erreicht, dass der Zuschnitt der Wahlkreise 
durch die Übernahme der Struktur der 38 baden-württembergi-
schen Bundestagswahlkreise vorgenommen wird, für die je ein 
Bewerber direkt in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt 
wird. Nummer 1 regelt dabei die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten, Nummer 2 die Anzahl der Wahlkreise.
 
Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblähung 
benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da für die Re-
duktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Reduktion 
der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro Wahlkreis ein 
Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur Änderung des Land-
tagswahlrechts hin zu einem Zweistimmenwahlrecht vom Landtag 
von Baden-Württemberg angehörten Sachverständigen haben die 
Reduktion der Wahlkreismandate empfohlen. Prof. Dr. Joachim Behn-
ke konstatiert: „Ideal wäre eine Größe von ca. 40 Wahlkreismandaten.“

Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.
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Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte 
Entscheidungsfi ndung innerhalb der politischen Landschaft, wie 
ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht notwen-
dig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise verwendet werden, 
wenngleich für eine andere Wahl.
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der Zu-
schnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr hohen Wahr-
scheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erfordernissen 

des Wahlrechts genügen, was die Höchstabweichungen in der An-
zahl der Wahlberechtigten betriff t.

Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch bereits 
zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich die Par-
teien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landeslisten vor-
bereiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch erfolgen.“

Informationen des Bürgermeisteramtes
Energieberatung für Gebäude-/
Heizungsmodernisierung 
am 24. April 2025 
Die Gemeinde Rheinhausen bietet in Koope-
ration mit dem Landratsamt Emmendingen 
eine Gebäude-Energieberatung an.
Diese ist kostenlos und richtet sich an alle 
Hausbesitzenden, die einen Heizungstausch 
bzw. eine energetische Modernisierung 
ihres Gebäudes planen.
Das Ziel des kostenlosen Serviceangebotes ist 
es, die Hausbesitzenden während einer ein-
stündigen Einstiegsberatung über gesetzliche 
Anforderungen, Unterstützungsangebote 
und Fördermittelprogramme zu informieren. 
Beim Abschluss der Einstiegsberatung kennen 
die Beratungsempfänger/innen die nächsten 
Schritte und mögliche Ansprechpartner.
Der nächste Beratungsnachmittag mit Ein-
zelberatungen ist am Donnerstag, den 
24. April 2025 und fi ndet im Rathaus, im 
Besprechungszimmer 1. OG statt. Die 
Terminbuchung erfolgt über die Webseite 
https://eveeno.com/wfg-landkreis-emmen-
dingen (oder ggf. telefonisch unter 07641-
451-1131).

Abfallwirtschaft

Müllabfuhrtermine graue Tonne
Freitag, 25. April 2025

Müllabfuhrtermine blaueTonne
Donnerstag, 08. Mai 2025

Gelber Sack

Samstag, 26. April 2025
Bitte beachten Sie, dass nur zugebundene 
Säcke mitgenommen werden.

Die Säcke sind spätestens bis 6.00 Uhr be-
reitzustellen.

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird 
gebeten.

Fundsachen

• Kinderschal Marke HAD
• Einzelner Schlüssel mit Anhänger 

Wochenmarkt

Wochenmarkt
in Rheinhausen
immer freitags von 14.30 bis 18.00 Uhr

Aus Kindergärten, Grundschule & Generationenhaus

Kindertagesstätte 
St. Josef

Liebe Einwohner der Gemeinde Rheinhausen,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein schönes Osterfest und erholsame Osterfeiertage!

Ihre Team´s der Kindertagesstätten St. Josef und St. Johannes Bosco

Gedicht zu Ostern
Seht, was sitzt denn dort im Gras!

Ist das nicht der Osterhas?
Guckt mit seinem langen Ohr
aus dem grünen Nest hervor.

Hüpft mit seinen schnellen Bein‘
über Stock und über Stein.

Seht auch her, was in dem Nest liegt so rund und auch so fest:
Eier, blau und rot gefl eckt, hat er in dem Nest versteckt.

Immer muss er sie verstecken,
sucht drum schnell in allen Ecken.

- Unbekannter Verfasser -
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Kirchliche Nachrichten

Katholische 
Kirchengemeinde

„Ich wünsche uns Osteraugen, die im Tod bis 
zum Leben sehen, in der Schuld bis zur Ver-
gebung, in der Trennung bis zur Einheit, in 
den Wunden bis zur Heilung.
Ich wünsche uns Osteraugen, die im Men-
schen bis zu Gott, in Gott bis zum Menschen, 
im ICH bis zum DU zu sehen vermögen.
Und dazu wünsche ich uns alle österliche 
Kraft und Frieden, Licht, Hoffnung und Glau-
ben, dass das Leben stärker ist als der Tod.“
(Bischof Klaus Hemmerle, 1929-1994)
Mit diesem Wunsch von Klaus Hemmerle 
wünschen auch wir Ihnen ein gesegnetes 
Osterfest
Im Namen des Pastoralteams und des Pfarr-
gemeinderats
Dekan Dr. Stefan Meisert

Gottesdienstordnung
Donnerstag, 17. April  Gründonnerstag
18.30 Uhr St. Achatius (Nh)   

Abendmahlsamt mit Fußwa-
schung und anschließender 
Agapefeier, mitgestaltet vom 
Kirchenchor - wird online über-
tragen (Dekan Dr. Meisert) – an-
schl. Gebetsstunde zum Grün-
donnerstag gestaltet von den 
Frauen der kfd

19.00 Uhr Ev. Kirche Weisweil  
Abendmahlsgottesdienst am 
Gründonnerstag mit Taizége-
sängen

19.30 Uhr Gemeindesaal (He)  
Gebetsstunde zum Gründon-
nerstag gestaltet von Frauen 
der Gemeinde

Freitag, 18. April  Karfreitag
10.30 Uhr St. Achatius (Nh)   

Kreuzweg für Familien
10.30 Uhr Maria Sand (He)   

Kreuzweg für Familien
15.00 Uhr St. Ulrich (Oh)   Karfreitagsli-

turgie, mitgestaltet vom Kir-
chenchor, anschl. stilles Gebet 
vor dem Kreuz und Beichtgele-
genheit - bitte eine Blume zur 
Kreuzverehrung mitbringen 
(Dekan Dr. Meisert)

15.00 Uhr Maria Sand (He)   
Karfreitagsliturgie - bitte eine 
Blume zur Kreuzverehrung mit-
bringen (Vikar P. Murmade)

17.00 Uhr St. Mauritius (Wa)  
Anbetung vor dem Kreuz mitge-
staltet von der Kfd und Chorver-
einigung Herbolzheim-Wagen-
stadt

Samstag, 19. April  Osternacht
20.30 Uhr St. Ulrich (Oh)   Feier der Oster-

nacht - mit Segnung der Os-
terspeisen, mitgestaltet vom 
Kirchenchor - wird online über-
tragen (Dekan Dr. Meisert)

Sonntag, 20. April  Ostersonntag
06.00 Uhr Gemeindesaal (He)  

Auferstehungsfeier (T. Tröger u. 
D. Wörner)

10.30 Uhr St. Hilarius (Bl)   
Festgottesdienst zu Ostern mit 
Segnung des Wassers und der 
Osterspeisen - mitgestaltet vom 
Projektchor (Vikar P. Murmade)

10.30 Uhr Maria Sand (He)   
Festgottesdienst zu Ostern mit 
Segnung des Wassers und der 
Osterspeisen - mitgestaltet von 
der Chorgemeinschaft Herbolz-
heim-Wagenstadt (Dekan Dr. 
Meisert)

12.00 Uhr St. Achatius (Nh)   
Tauffeier von Paul Schröder (Di-
akon Maurer)

Montag, 21. April  Ostermontag
10.30 Uhr St. Achatius (Nh)   

Festgottesdienst zu Ostern als 
Familiengottesdienst - mit Seg-
nung der Osterspeisen (Koope-
rator Kopp, GRef Maria Christ)

10.30 Uhr St. Mauritius (Wa)  
Festgottesdienst zu Ostern 
(Vikar P. Murmade)

15.30 Uhr Pflegezentrum (He)  
Eucharistiefeier zu Ostern (Vikar 
P. Murmade)

Mittwoch, 23. April
18.30 Uhr Gemeindesaal (He)  

Eucharistiefeier

Donnerstag, 24. April
09.00 Uhr Pfarrheim (Nh)   

Eucharistiefeier
18.30 Uhr St. Mauritius (Wa)  

Eucharistiefeier

Samstag, 26. April
08.20 Uhr Maria Sand (He)   

Rosenkranz
08.30 Uhr Maria Sand (He)   

Beichtgelegenheit 
 (Vikar P. Dominic)
09.00 Uhr Maria Sand (He)   

Eucharistiefeier
 Hl. Messe für Hedwig Kunzer - 

Lebendige Walentina Grez mit 
Fam. - Norbert Bauer - Doris 
Dautel, Anna Motz und Angeh. 
(Vikar P. Dominic)

10.00 Uhr St. Ulrich (Oh)   Feierliche Erst-
kommunion der Kinder aus 
Rheinhausen und Weisweil

17.00 Uhr Pfarrhofgelände (Bl)  
Wortgottesdienst zum Ehren-
amtsdank

Sonntag, 27. April  Weißer Sonntag
08.45 Uhr St. Mauritius (Wa)  

Eucharistiefeier (Vikar P. Murmade)
10.00 Uhr St. Ulrich (Oh)   

Feierliche Erstkommunion der 
Kinder aus Herbolzheim

18.30 Uhr St. Achatius (Nh)   
Vesper

HINWEISE FÜR DIE HEILIGE WOCHE
Einladung zur Kar- und Osterzeit
Mit Ostern begehen wir das Grunddatum 
und den Höhepunkt unseres christlichen 
Glaubens. Die Entfaltung des österlichen 
Geheimnisses in den Heiligen drei Tagen 
von Gründonnerstag – Einsetzung der 
Eucharistie -, Karfreitag – die Lebenshinga-
be am Kreuz für uns – und der Osternacht – 
Feier der Auferweckung des Herrn – ist eine 
große zusammenhängende Liturgie, zu der 
wir sehr herzlich einladen.
An dieser Stelle bereits ein Dankeschön an 
alle, die durch viele Vorbereitungen im Hin-
tergrund, durch die liturgischen und musi-
kalischen Dienste und anderes mehr zum 
Gelingen dieser Tage beitragen.
 
Abendmahl feiern – Agape im Gottes-
dienst an Gründonnerstag
Wir feiern wieder ein Pesachmahl im Gottes-
dienst. Jesus zeigte mit der Fußwaschung 
seine Liebe und feierte im Anschluss mit 
dem Letzten Abendmahl ein „Liebes-Mahl“. 
Wir wollen seiner bedingungslosen Liebe 
im Gründonnerstagsgottesdienst nachspü-
ren und gemeinsam essen: Mit Brot, Lamm, 
Bitterkräutern, Obst und Eier wollen wir Sie 
einladen dem ursprünglichen Pesachmahl 
näherkommen und Eucharistiefeier in der 
Agape-Feier neu zu erleben. Wir freuen uns 
auf einen besonderen Gottesdienst.
 
Gebetsnacht bzw. Gebetsstunde  
im Anschluss der Agape-Feier
Die Nacht vor Jesus Tod war geprägt von 
Angst, Hoffnung, Einsamkeit und Zerris-
senheit. Das spiegeln auch die Texte der 
Gebetswachen im Gotteslob. Die Frauenge-
meinschaften laden uns ein nach dem Got-
tesdienst noch zu beten und zu wachen. In 
St. Achatius beginnt diese im Anschluss an 
die Agape Im Gemeindesaal Herbolzheim 
gestalten Frauen um 19.30 Uhr eine Gebets-
stunde. Herzliche Einladung an alle zum Wa-
chen und Beten in Verbundenheit mit Jesus 
und seinen Jüngern in dieser Nacht vor sei-
nem Tod.
 
Osternacht und Fastenbrechen –  
Halleluja lasst uns feiern!
Nach der Osternacht wollen wir wieder ge-
meinsam das Fasten beenden und die Auf-
erstehung feiern! Wir laden ein zu Wein und 
Zopf und hoffen, dass wir alle gemeinsam 
noch ein wenig über das Osterwunder auf 
dem Kirchplatz freuen können
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Segnung der Osterspeisen
In den Gottesdiensten an Ostern werden 
am Ende der Feier auch die Osterspeisen, 
die beim Mahl zuhause miteinander geteilt 
werden, gesegnet. Sie dürfen gerne ihre 
Osterkörbe hierzu wieder mit in die Kirchen 
bringen.

FAMILIEN
Die Heilige Woche für Familien
Wir wollen den Weg durch die Kar- und Os-
tertagen gemeinsam gehen. Einige der Got-
tesdienste in der Heiligen Woche gestalten 
wir besonders für/mit Kindern. So laden wir 
Familien vor allem zu folgenden Feiern ein:

• Abendmahlsamt am Gründonnerstag 
17.04.

 um 18.30 Uhr in St. Achatius Niederhau-
sen mit anschließender Agapefeier (wird 
online übertragen)

• Kreuzwege für Familien am Karfreitag 
18.04.

 um 10.30 Uhr in Maria Sand Herbolzheim 
(bitte eine Blume mitbringen)

 um 10.30 Uhr in St. Achatius Niederhausen

• Osternachtsfeier  am SA 19.04. 
 um 20.30 Uhr in St. Ulrich Oberhausen 

(wird online übertragen)

• Familiengottesdienst am Ostermontag 
21.04.

 um 10.30 Uhr in St. Achatius Niederhausen

ERSTKOMMUNION 2025
38 Kinder unserer Seelsorgeeinheit werden 
an den beiden Wochenenden nach Ostern 
das Fest der Erstkommunion feiern:

• Kinder Rheinhausen/ Weisweil am SA, 
26.April, 10.00 Uhr in St. Ulrich Ober-
hausen: 

 Alessio Berblinger, Amelie Witt, Anika 
Weichner, Emil Bumann, Frieda Kaiser, Ina 
Carlotta Kunz, Jonah Hermann, Lias Baab, 
Lotta Schaaf, Melina Kalmbach, Mena 
Martel, Simon Vitt, Vera Miller, Zuzanna 
Esche

• Kinder Herbolzheim am SO, 27. April, 
10.00 Uhr in St. Ulrich Oberhausen:

 Adrian Bösch, Carina Hess, Davin Becker, 
Emilia Hepp, Fabian Lenz, Gabriel Wanjura, 
Jakob Berblinger, Jonas Roth, Kaja Velten, 
Lukas Hummel, Moritz Golob, Yannick 
Rieke

• Kinder Bleichtal am SA, 3. Mai, 10.00 
Uhr in St. Hilarius Bleichheim 

 Emilia Dollmann, Eric Vetter, Ida Engler, 
Lynn Vetter, Mats Jäger, Mattis Rieger, 
Noah Zimmermann, Olivier Galik, Raphael 
Engler, Raphael Gärtner

• Feiern in anderen Pfarreien:
 am 26. April in Emmendingen: Greta Enz/ 

am 4.Mai in Ringsheim: Emma Weis

ÖKUMENE der kath. und  
ev. Kirchengemeinden Herbolzheim

NEUIGKEITEN  
AUS DER KIRCHENGEMEINDE 

Glutenfreie Hostien
In allen Kirchen der Kirchengemeinde ist es 
möglich, zur Kommunion glutenfreie Hos-
tien zu bekommen. Bitte melden Sie sich 
entweder vor der Feier in der Sakristei oder 
sagen Sie es beim Kommuniongang dem 
Kommunionspender, damit er Ihnen eine 
glutenfreie Hostie reichen kann.

Erreichbarkeit von Büros 
und Hauptamtlichen

Pfarrbüro 
Herbolzheim 
07643-21598-0
Öffnungszeit:
Mo 15:00 - 17:00 Uhr 
Di 09:00 - 11:30 Uhr 
Fr 09:00 - 11:30 Uhr

Pfarrbüro 
Rheinhausen 
07643-21598-100
Öffnungszeit:
Di 09:00 - 11:30 Uhr  

Auf der Webpage finden Sie die direkte Er-
reichbarkeit aller Hauptamtlichen in Pastoral 
und Verwaltung

Kath. ö� entliche 
Bücherei

Katholische öffentliche Bücherei 
Rheinhausen

Wir sind für Sie da.
Am Montag und Donnerstag von 17.30 bis
18.30 im Bürgerhaus Rheinhausen.
Innerhalb der Schulferien geschlossen.

Seniorenkreis 
Niederhausen

Priorat St. Michael
Überlieferter katholischer Ritus
Priorat St. Michael
Überlieferter katholischer Ritus

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ein gesegnetes und frohes Osterfest 
wünscht Ihnen die Gemeinschaft der Kirche 
St. Michael.

Christus lebt! Das ist unser Glaube. „Chris-
tus hat den Tod bezwungen und uns all den 
Sieg errungen“ singen wir in einem Kirchen-
lied. – Doch warum musste Christus ster-
ben? Weil wir Menschen gesündigt, uns von 
Gott getrennt und losgelöst haben. Christus 
hat durch seinen Tod diese von uns Men-
schen zerrissenen Banden zwischen Gott 
und Mensch wieder hergestellt. Jetzt liegt 
es an uns, dass wir von diesem Sieg Christi 
auch profitieren, indem wir uns wieder Gott 
zuwenden und von der Sünde ablassen. Vor 
allem durch das Sakrament der hl. Beichte 
können wir diesen Weg zurück zu Gott wie-
der einschlagen.
 
Mit der Freude des Auferstandenen grüßt 
Sie mit dem priesterlichen Segensgruß,
Ihr Pater Thomas Suter
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Gottesdienstzeiten 

Freitag, 18. April Karfreitag
14.10 Kreuzweg
15.00 Karfreitagsliturgie
anschl. Trauermette
 
Samstag, 19. April
Karsamstag
20.30 Ostervigil
 
Sonntag, 20. April
OSTERSONNTAG
7.15 Frühmesse
8.20 Rosenkranz
9.00 Hochamt
18.00 Vesper
 
Sonntag, 21. April
OSTERMONTAG
7.15 Frühmesse
8.20 Rosenkranz
9.00 Hochamt
Dienstag, 22. April

7.15 hl. Messe
 
Mittwoch, 23. April
6.30 Frühmesse
8.00 hl. Messe
 
Donnerstag, 24. April
7.15 hl. Messe
17.45 Familienrosenkranz
18.20 sakr. Segen
18.30 hl. Messe
 
Freitag, 25. April
7.15 hl. Messe
Abtreibungsdemo in Freiburg
 
Samstag, 26. April
6.30 Frühmesse
8.00 hl. Messe
 
Sonntag, 27. April
WEISSER SONNTAG
Erstkommunion

7.15 Frühmesse
8.20 Rosenkranz
9.00 Hochamt
17.00 Erstkommunion-Andacht
 

Änderungen vorbehalten
 

Alle aktuellen Gottesdienstzeiten
finden sich in der Gottesdienstordnung, die 
am Kircheneingang ausliegt, oder auf fsspx.
today/rheinhausen.
Für seelsorgliche Anliegen, Interesse an 
Glaubenskursen und anderen Aktivitäten 
in einer lebendigen katholischen Gemeinde 
dürfen Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
 
Priorat St. Michael
Kronenstraße 2
T: 07643/6980
E: priorat-rheinhausen@fsspx.de
W: www.fsspx.de/rheinhausen

Vereine berichten

Musikverein 
Oberhausen

Festbankett,  
am Samstag, den 3. Mai 25, 
um 20°°Uhr im Bürgerhaus
„Die Rebbürgerleute“ - 4.Teil:  
Der Fischfang
von Markus Frieß

Nebel im 
Morgengrauen:
Ein „Becken“ das um-
gekehrt auf einer 
„Pauke“ liegt und mit 
zwei Stöcken gewir-
belt wird während 
der Paukenspieler 
die Pauke mit dem Pedal ständig auf- und 
abstimmt – das ergibt einen düsteren mysti-
schen Klang und beschreibt musikalisch den 
Nebel im Morgengrauen im Taubergießen 
vor 6000 Jahren- klingt echt spannend!

Die Rebbürgerleute beim Fischfang:
Die „Rebbürgerleute“ sind auf Fischfang um 
ihre Familien ernähren zu können. Das ist 
mühselige Arbeit und spiegelt sich in der 
Musik durch eine schwerfällige Melodie die 
in g-moll geführt wird.

Wellengang:
Während sich die „Rebbürger-Fischerleute“ 
im Wasser tummeln um Fische zu fangen 
sind sie einem leichten Wellengang ausge-
setzt der ihnen das Wasser über den ganzen 
Körper spült.

Dieser Wellengang ist musikalisch durch 
stark schwankende dynamische Melodien 
beschrieben. Die „Wellen-Melodie“ wird in 
kurzen regelmäßigen Intervallen laut und 
leise, dann wieder laut und wieder leise, ...

Das alte Fischerlied:
Bei meinen Recherchen ein altes Volkslied 
über Fischer zu finden bin ich immer wieder 
auf dasselbe Lied gestoßen. Immer wieder 
haben mir „Fischer“, „Taubergießen-Stocher-
kahnfahrer“ oder „ältere erfahrene Musi-
kanten“ dasselbe Lied genannt: „Ein armer 
Fischer bin ich ja“. Dieses Lied habe ich als 
Grundlage für diesen Satz meiner Sinfonie 
gewählt.
Es wird in diesem Abschnitt durch das Or-
chester im Tutti, also durch das ganze Or-
chester vorgestellt.

Fischer - Kanon:
Im Abschnitt „Fischer-Kanon“ wird das Lied 
„Ein armer Fischer bin ich ja“ in einem zwei-
stimmigen Kanon für Trompeten und Posau-
nen verarbeitet.

Fischer – Kanon mit dem heiligen St. Ulrich:
Dass der „Heilige St. Ulrich“ oft mit einem 
Fisch abgebildet ist liegt auch daran, dass er 
unter anderem auch der Schutzpatron der 
Fischer ist. Deshalb wird „Das alte Fischer-
lied“ noch einmal verarbeitet, aber diesmal 
in einem dreistimmigen Kanon.
Die ersten beiden Stimmen bilden die ge-
wohnten Melodien des alten Fischerliedes 
und die dritte Melodie ist die Melodie des 
Chorals „Heiliger St. Ulrich“ was die Nähe zu 
den Fischern darstellen soll.
Während der ganzen Kanons läuten im Hin-
tergrund die „Glocken des heiligen St. Ulrich“ 
die mit dem Steinzeit-Instrumen „Bandkera-

mik-Glocken“ gespielt werden. Dieses Instru-
ment wurde eigens für die Sinfonie gebaut, 
weil „Scherben von Bandkeramik-Gefäßen“ 
ein archäologisches Beweismittel sind, dass 
Menschen in der Jungsteinsteinzeit im Reb-
bürgerfeld gesiedelt haben.

Die fröhlichen Rebbürgerleute:
Nach den feierlichen Kanons folgt nun die 
unbeschwerte Melodie der „fröhlichen Reb-
bürgerleute“ in Es-Dur . Dieses schöne Motiv 
erscheint bereits zum zweiten Mal, denn es 
ist auch das Hauptthema in der Ouvertüre 
und steht für „Lebensfreude und Optimismus“ 
– Eigenschaften welche für die Rebbürger-
leute damals sicher überlebensnotwendig 
waren, wenn man bedenkt, dass die Men-
schen in der Jungsteinzeit im Schnitt gerade 
mal 30 Jahre alt wurden.

Netze reinholen (Oberleine – Unterleine):
Während der fröhlichen Melodie der „Rebbür-
ger-Fischer“ wird die Oberleine und die Un-
terleine gleichzeitig in einem abgestimmten 
Rhythmus auf ś Boot gezogen. Zuerst fallen 
die leichten Holzstücke an Bord und danach 
die schweren Bleikugeln.
Die Holzstücke werden wieder von einem 
Steinzeit-Instrument imitiert, dem „Knochen-
spiel“, während die schweren Bleikugeln durch 
die „Holzbalken-Lyra“ nachgeahmt werden. 
Beides sind auch Steinzeit-Instrumente die 
speziell für die Sinfonie angefertigt wurden.
Damit die Fischer im Orchester auch ja im glei-
chen Rhythmus bleiben rufen sie gemeinsam 
die Laute „Hey“ und „Ho“. Am Schluss des 4. 
Satzes fallen die Fische aus dem Netz ins Boot 
und die Fischer freuen sich über ihren erfolg-
reichen Fang indem sie einen schönen ab-
schließenden Dur-Akkord singen.

Markus Frieß, im März 2025
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Glückstopflossammlung
Wir sammeln für unser Festbankett am 
3.Mai 25 um 20°° im Bürgerhaus auch in 
diesem Jahr wieder Glückstopflose.
Die Sammlung wird am Samstag, den 
26.04.25, ab 9:30 in Rheinhausen 
durchgeführt.
Falls Sie nicht zu Hause sind, können Sie 
gerne in Ihrem Eingangsbereich Ihre 
Spende mit einem Hinweiszettel bereit-
stellen. Für Rückfragen können Sie uns 
gerne unter vorstand@mv-oberhausen.
com kontaktieren.
Vielen DANK für Ihre Unterstützung!
Musikalische Grüße Ihr MVO

Radsportverein 
Rheinperle

Fahrt in den Mai...
Am 1. Mai lädt der Radsportverein Oberhau-
sen zum Start der Radsaison 2025 herzlich ein.
Start ist um 10:00 Uhr auf dem Beachvolley-
platz des Radsportvereins.
Die Streckenlänge beträgt ca. 42km. Die 
Mitnahme einerr Rucksackverpflegung wird 
empfohlen. Zur eigenen Sicherheit herrscht 
Helmpflicht! Geplante Rückkehr ist gegen 
15:00 Uhr auf der Volleyballanlage. Im An-
schluß gemütlicher Maihock. 
Die RSV-Küche bietet Forellen-Steak und 
Grillwürste. Über eine Salatspende dazu 
würden wir uns sehr freuen.
Auch Nichtradler sind herzlich willkommen. 
Der Maihock findet bei jedem Wetter statt.
Auf euer Kommen freut sich das Team vom 
Radsportverein.
 
Generalversammlung
Auf der diesjährigen Generalversammlung 
des Radsportvereins „Rheinperle“ hat der 
Radsportverein seinen langjährigen 1. Vor-
stand Klaus Maurer verabschiedet. Nach 
über 21 Jahren aktiver Tätigkeit in der Vor-
standschaft hat Klaus Maurer sein Amt zur 
Verfügung gestellt. Die Versammlung wähl-
te Claudia Maurer zu seinem Nachfolger. Bi-
lanziell steht der Verein laut seinem Rechner 
Dietmar Maurer auf soliden Füßen. Eine Sat-
zungsüberarbeitung sowie umfangreichere 
Sanierungsarbeiten am Vereinsheim sind 
für 2025 geplant.

Schützenverein 
Niederhausen

Stammtischschießen 2025  
im Schützenhaus
der Schützenverein lädt ein zum traditio-
nellen Stammtischschießen. Ab sofort ist 
Training und Wettkampf möglich. Letzter 
Schießtag ist der 11.05.2025 Es gibt wieder 
ein Mannschaftsschießen, ein Glücksschie-
ßen mit vielen wertvollen Preisen und das 
Schießen auf unsere handgefertigte Stamm-
tischscheibe. Alle sind herzlich eingeladen, 
Vereine Firmen und Stammtische, einfach 
alle die eine Mannschaft (4-6 Mann)zusam-
menbringen
Schieß- und Trainingszeiten jeden 
Freitag von 19 -22 UhrL
Sonntag von 10 -12 Uhr
Siegerehrung im Rahmen unseres Schüt-
zenhock am Samstag 15.Mai abends 20 Uhr
Wir freuen uns auf Euere Teilnahme

Öffnungszeiten über die Osterfeiertage
Das Schützenhaus ist am Karfreitag 
von 10-13 Uhr  und am Ostersonntag 
von 10-13 Uhr geöffnet.
Am Karfreitag und Ostersonntag ist 
kein Schießbetrieb

Tennisclub Rheinhausen

Liebe aktive Mitglieder,
die Plätze sind ab Dienstag, 22.4. für den 
Trainings-und Spielbetrieb freigegeben.
Die immer wieder aufwändige Frühjahrsin-
standsetzung ist weitgehend abgeschlossen.
Die Plätze müssen bis dahin noch regelmä-
ßig bewässert werden um die Festigkeit der 
Spielflächen zu verbessern. Mit 9 Mannschaf-
ten starten wir in die kommende Saison.
Freuen wir uns auf interessante Begegnungen.
Die Vorstandschaft.

Der schönste Tanzwettbewerb in Südba-
den geht in die nächste Runde!  
Nächste Woche, am Freitag, den 25. April 
2025, findet wieder das „Frühlingsfest der 
Tänze“ im  Bürgerhaus Rheinhausen statt. 
18 Tanzgruppen präsentieren mitreißende 
Choreografien und begeistern das Publikum 
mit ihrer Leidenschaft für den Tanz. Doch nicht 
nur Zuschauen ist angesagt – auch Ihr könnt das 
Tanzbein schwingen! DJ Axel F sorgt mit einem 
Mix aus Klassikern und aktuellen Hits für beste 
Stimmung auf der Tanzfläche. Schaut Euch auf 
Instagram oder Facebook unter sgrheinhausen 
tolle Videos vom letzten Jahr an 

Sichert Euch jetzt Eure Tickets für nur 9 Euro 
online unter:  https://www.scniederhau-
sen.vereinsticket.de
Schnell sein lohnt sich, die Veranstaltung 
war in den letzten Jahren immer ausver-
kauft! Holt das Dirndl oder Lederhose aus 
dem Schrank, genießt das stimmungsvolle 
Ambiente und lasst Euch von der einzigarti-
gen Atmosphäre mitreißen. Für das leibliche 
Wohl ist wie immer bestens gesorgt und die 
SCN-Bar ist selbstverständlich geöffnet. 
Wir freuen uns auf Euch und einen unver-
gesslichen Abend voller Musik, Tanz und 
guter Laune!  

Sportclub
Niederhausen

SG 1999 
Rheinhausen

Vorschau Wochenende 
Samstag, 19.04
16:00 Uhr SG Rheinhausen - 
SG Solvay Freiburg/Umkirch
14:00 Uhr SG Rheinhausen II - 
FV Herbolzheim II 
Spielort: Sportplatz Niederhausen
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Aus der Nachbarschaft
INFO-VERANSTALTUNG 
KABS E.V. INFORMIERT  
ÜBER DIE TIGERMÜCKE
Ursprünglich stammt die asiatische Tigermü-
cke aus Südostasien. Sie breitet sich aufgrund 
von Verschleppung und ihrer großen Anpas-
sungsfähigkeit nun aber weltweit aus, auch in 
Deutschland. Um mehr über die Tigermücke 
und deren Bekämpfung zu erfahren, bietet die 
Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämp-
fung der Schnakenplage (KABS e. V.) in Zusam-
menarbeit mit den Naturzentrum Rheinauen 
einen informativen Vortrag für alle Interessier-
ten im Naturzentrum an.
Termin: Mittwoch, 7. Mai 2025 um 18.00 Uhr
Kosten: Freier Eintritt. Anmeldung unter 07822 
8645-36 oder info@naturzentrum-rheinauen.de 
erforderlich

Mitteilungen der 
Bundesagentur f. Arbeit

Aus der Vortragsreihe   
„Von der Uni in den Beruf“

Arbeit finden, die wirklich zu mir passt
Life/Work Planning (LWP) – am Donnerstag, 15. 
Mai, informiert Marc Buddensieg über „Wege 
in den verdeckten Arbeitsmarkt“. Die Veranstal-
tung beginnt um 18:15 Uhr in der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg, Peterhof, Raum R4. 
Sie dauert rund 90 Minuten. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Marc Buddensieg ist Personalentwickler und 
ausgebildeter LWP-Trainer am LWP Institut 
Hannover. Sein Vortrag ist Teil der Vortragsreihe 
„Von der Uni in den Beruf“, die in Kooperation 
von Hochschulteam, Agentur für Arbeit Frei-
burg, und Service Center Studium, Albert-Lud-
wigs-Universität, für Studierende und Hoch-
schulabsolventen organisiert wird.

Mitteilungen des 
Landratsamtes

Grillstellen werden wegen  
Waldbrandgefahr gesperrt
Wegen der anhaltenden Trockenheit sind ab 
sofort alle Grillstellen gesperrt und sämtli-
ches Feuermachen im Wald und im Abstand 
von weniger als 100 Metern zum Wald bis 
auf Weiteres untersagt. Das vom Landrat-
samt Emmendingen erlassene Verbot gilt 
seit dem 9. April 2025 zunächst bis zum 5. 
Mai 2025, dann wird die Situation neu be-
urteilt. Somit ist sowohl über Ostern als am 
Maifeiertag kein Grillen im oder in der Nähe 
zu Wald möglich. Im Wald darf außerdem 
grundsätzlich vom 1. März bis 31. Oktober 
nicht geraucht werden.

Was sonst noch interessiert

Die Stadt Kenzingen sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für  

eine neu geschaffene Stabsstelle einen

Digitalisierungsbeauftragten 
(m/w/d)

Teil-Vollzeit / unbefristet -  
bitte gewünschten  

Beschäftigungsumfang angeben -

Weitere Informationen zum 
 Stellenangebot erhältst Du unter  

www.kenzingen.de unter der Rubrik 
Rathaus, Karriere, Stellenangebote.

Bewerbe Dich über unser  
Bewerbungsportal 

https://kenzingen.bewerbung. 
dvvbw.de/index

Deine Ansprechpartner: 
Dirk Schwier, Bürgermeister 

07644/900-110
dirk.schwier@kenzingen.de

Michael Jungkind,  
Orga und Personal 

07644/900-112 
jungkind@kenzingen.de

Wir freuen uns auf Dich!

Wanderung Burgruine
Sonntag, den 27. April 2025
Chateau de Guirbaden -  
das Veltenschloss
Wir besuchen die 1137 erstmals erwähnte, im 
Wald auf einem Bergsporn liegende, gewaltige 
Burgruine südwestlich von Molsheim. Wir wan-
dern in etwas mehr als 4 Std. 14 km mit ca. 400 m 
Höhendifferenz weit überwiegend auf Naturwe-
gen. Mittlere Anforderungen. Bitte ausreichend 
zu essen und vor allem zu trinken mitnehmen! 
Wir fahren in Fahrgemeinschaften. 08:00 Uhr 
Treffpunkt Parkplatz Friedhof, Rückkehr gegen 
18 Uhr. Fahrtkosten 12 €/Person, Mitglieder 9 €.
Auch wenn Sie kein Mitglied sind, sind Sie 
immer willkommen. Bitte anmelden bis 25. April 
2025 bei Aldinger 07644 9319001
Dr. Eberhard Aldinger, Vorsitzender Schwarz-
waldverein Kenzingen e.V.

Unser Ansporn: 
Alle, die Teil unseres Teams sind, 
sollen gerne zur Arbeit kommen.

Kurz gesagt: Bei uns herrscht ein Prima 
Klima. Was uns noch fehlt – sind Sie!

Mitarbeiterin (m/w/d) (9,5 Stunden) 
für die Ganztagsbetreuung an der 

Emil-Dörle-Verbundschule

Mitarbeiterin (m/w/d) (8 Stunden) 
für die Ganztagsbetreuung an der 

Emil-Dörle-Verbundschule

Erzieherin (m/w/d) (50%) 
für die Kita am Fliederweg

Erzieherin (m/w/d) (55%) 
für unseren städtischen Kindergarten  

in Wagenstadt

Sachbearbeiterin (m/w/d)  
für das Hauptamt (50 – 70 %)

Mitarbeiterin im Ordnungsamt 
(m/w/d) (70%) 

befristet bis zum 30.04.2027

Sind Sie interessiert? 
Dann bewerben Sie sich online  
über unser Karriereportal unter 
www.stadt-herbolzheim.de

Wir können es kaum erwarten, 
Sie kennenzulernen!

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 
6 Anzeigen zum Preis von 4 – das sind gleich 
2 Anzeigen völlig kostenlos!
Vorteile für Sie:

• Mehr Sichtbarkeit: 
Maximieren Sie Ihre Reichweite, 
ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis:
Werben Sie effektiv und schonen 
Sie gleichzeitig Ihr Budget.

• Perfekter Saisonstart:
Nutzen Sie die Frühlings- und 
Sommermonate, um Ihre Angebote, 
Events oder Kampagnen sichtbar zu 
machen.

So funktioniert's:
1. Buchen Sie 6 Anzeigen

in unserem System.

2. Erhalten Sie die 2 kosten-
günstigsten Anzeigen
kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 
6 Anzeigen, die Ihre Zielgruppe 
erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 16 bis einschließlich KW 26

(14.04. bis 27.06.2025)

Nutzen Sie die Gelegenheit und platzieren Sie Ihre Werbebotschaft zur besten 
Jahreszeit! Bei Fragen zur Buchung sind wir jederzeit für Sie da. 

Gemeinsam sorgen wir für eine erfolgreiche Frühlings- und Sommersaison! 

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen):
Bitte bis donnerstags, 
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit 
erteilter Abbuchungserlaubnis. 
Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese 
Aktion außer Kraft gesetzt. 
Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: 
Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen 
müssen innerhalb des Aktions-
zeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei 
der Anzeigenbestellung den Code
P-2025-02 an.

Starten Sie kraftvoll in die Frühlings- 
und Sommerzeit mit unserer attraktiven 

Aktion für Ihre Werbeanzeigen!

Frühlings-
aktion

4 Anzeigen bezahlen 

+ 2 kostenlos dazu!



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer Nebenbeschäftigung 
(Minijob) auf Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?

Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die ganze Familie. 
Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer Gemeinde. Die Bezahlung 
orientiert sich am MiloG. Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder 
schriftlich per E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgende  
Gebiete Austräger (m/w/d):
Rheinhausen-Niederhausen Bezirk 1066 

 Vertretung KW 34 – 36/2025
Albert-Stehlin-Str., Fischerstr., Hauptstr., Hinterstr., Kirchplatz, 

Kreuzstr., Lindenstr., Mittelstr., Rathausplatz, Rheinstr., Zollkopf

Rheinhausen - Niederhausen Bezirk 5191 
Vertretung KW 34 – 36/2025

Achaz-Stehlin-Weg, Augustin-Buselmeier-Str., Blumenstr., Elzmatten, 
Elzwiesen, Friedhofstr., Hauptstr., Hinter den Gärten, Ringsheimer Str.

Rheinhausen - Niederhausen Bezirk 7175 
Vertretung KW 34 – 36/2025

Albert-Stehlin-Str., Aulestr., Bachstr., Elzstr., Feldbergstr., Friedhofstr., 
Gartenweg, Gäßle, Hauptstr., Im Schmidtsgrün, Kahlenbergweg, 

Kandelstr., Kronenstr., Mittelstr., Rathausplatz, Rosenweg, 
Vogesenstr., Wiesenstr.

Rheinhausen-Oberhausen - Bezirk 5176 
Vertretung KW 30 sowie 32 – 37/2025

Hauptstr., Ulrichstr., Weltinstr.

Wir suchen immer wieder neue Austräger 

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben all - an - an - be - beu - er - fal -
fas - fer - fres - fue - gel - gen - ging - haupt -
holz - in - jog - kam - ket - klam - lam - lat -
leicht - len - len - lich - lich - maeh - man - me -
mer - mer - mess - mor - nie - nie - on - par -
pe - per - pfef - pi - ra - re - reit - ren - ren - rie -
rie - sa - sai - sche - schen - schnau - schnitt -
schues - sel - sen - ser - son - stands - start -
staub - ta - te - tel - tel - ter - ti - trans - un -
ve - vil - wae - zer - zi - zi - zug sind 21 Wörter zu bilden, 
deren fünfte und elfte Buchstaben, jeweils von oben 
nach unten gelesen, ein Zitat von Henrik Ibsen aus 
„Komödie der Liebe“ ergeben.

1. bunter südamerik. Vogel, Tukan

2. eingreifen

3. Hunderasse

4. Sportkleidung

5. Handstableuchte

6. Halsschmuck

7. begeistern, fesseln

8. Haushaltsgefäß

9. riesig, gewaltig

10. stetig fortschreitend

11. Haushaltsutensil

12. keine Mühe machen

13. aufbruchsfertig

14. Druckverfahren (Kunst)

15. Kleidungsstück

16. Abteilung des Landgerichts

17. Blütenteil

18. Körperausdünstung

19. tourist. Jahresabschnitt

20. Verhaltensvorschrift

21. Geschäft für Kosmetika20. Baby

D
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PRIMO-RÄTSELSPASS

all - an - an - be - beu - er - fal -all - an - an - be - beu - er - fal -all - an - an - be - beu - er - fal -

Lösung: 1. Pfefferfresser, 2. intervenieren, 3. Riesenschnauzer, 4. Jogginganzug, 
5. Taschenlampe, 6. Perlenkette, 7. faszinieren, 8. Salatschuessel, 
9. unermesslich, 10. allmaehlich, 11. Waescheklammer, 12. leichtfallen, 
13. startbereit, 14. Holzschnitt, 15. Morgenmantel, 16. Zivilkammer, 
17. Staubbeutel, 18. Transpiration, 19. Hauptsaison, 20. Anstandsregel, 
21. Parfuemerie – „Freiheit macht selbst aus Raupen Schmetterlinge.“

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

Suche Wohnung / kleines Haus
Festangestellter Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sucht Whg./

kleines Haus zur Miete mit Garage. Tel.: 0172 - 17 94 631




